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Bemühungen um Werk und Autor nicht nachgelassen hat. Aber die Tat­
sache, daß er seine Auffassungen mehrfach in entscheidenden Punkten 
berichtigen mußte, hatte doch wohl den Eindruck entstehen lassen, daß 
seine Beweisführung nicht über jeden Zweifel erhaben war, und so sind 
seine Ergebnisse nicht widerspruchslos hingenommen worden. Als er 1871 
zum erstenmal zur Ligurinusfrage das Wort nahm6), wies er zwar die 
Echtheit der Schrift nach, glaubte aber den Namen Gunther opfern zu 
sollen und hielt den Verfasser für einen Lombarden. 1873 bereits kor­
rigierte er sich7) und sah von jetzt ab den kurz nach 1200 bezeugten 
Gunther von Pairis als Autor an; er wies ihm den damals noch als ver­
loren geltenden Solimarius und den Ligurinus zu, die nach dem Selbst­
zeugnis des Verfassers zweifellos zusammengehören, aber außerdem die 
Historia peregrinorum, die Historia Constantinopolitana und die theo­
logische Schrift De oratione, ieiunio et eleemosyna, von denen nur die 
letzten beiden mit einiger Sicherheit als Eigentum des Gunther von 
Pairis anzusprechen sind. Auf den Widerspruch von Paris8) gab er 1874 
die Historia peregrinorum auf und verteidigte nun die Zusammen­
gehörigkeit der übrigen vier Schriften mit um so größerem Nachdruck9), 
als neue Textfunde, die Reste des Solimarius10) und die Verspartien der 
Historia Constantinopolitana11), ihm neue Argumente lieferten. Pannen­
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